
Zwei Jahre nach dem Ostseehochwasser: Versicherte stehen im

Regen

Bund der Versicherten e. V. (BdV) fordert verlässlichen Elementarschutz für

Küstenbewohner

Im Herbst 2023 trat nach stürmischem Wetter die Ostsee über die Ufer. Häuser standen unter

Wasser,  Mobiliar  wurde zerstört,  auch Camper  waren betroffen.  Viele  Betroffene hatten  eine

Elementarversicherung  –  und  trotzdem  zahlten  die  Versicherer  nicht.  Gemeinsam  mit

Verbraucherzentralen aus Norddeutschland prüft der Bund der Versicherten e. V. eine Klage, um

den Geschädigten zu ihrem Recht zu verhelfen. „Es kann nicht angehen, dass Versicherte, die

sogar noch auf einen Zusatzschutz gegen Naturgefahren vertraut haben, leer ausgehen, wenn

dann tatsächlich das Wasser im Haus steht“, sagt BdV-Vorstand Stephen Rehmke. „Wir haben

erhebliche Zweifel, dass sich die Versicherer in allen Fällen rechtmäßig auf das Kleingedruckte

berufen können.“ Um das juristisch zu prüfen, benötigt der Verbraucherschutzverein dringend

weitere Fälle. Betroffene können sich kostenlos und unverbindlich an den BdV wenden.

Die Versicherer berufen sich auf Klauseln, nach denen „Schäden durch Sturmflut“ nicht

versichert seien – teilweise selbst für Grundstücke, die Dutzende Kilometer von der Ostsee

entfernt liegen, etwa in Schleswig. Der BdV hält diese Auslegung für fragwürdig. Gerichte haben

bereits entschieden, dass der Begriff Sturmflut nicht beliebig ausgelegt werden darf. Die

norddeutschen Bundesländer bemühen sich merklich um besseren Hochwasserschutz und mehr

Aufklärung zu Überschwemmungsgefahren, aber bei der finanziellen Absicherung sind die

Küstenbewohner*innen auf sich allein gestellt. Ein Blick in die Versicherungsbedingungen zeigt,

dass einige Unternehmen ihre Klauseln inzwischen verschärft haben: Schäden durch

Überschwemmungen der Nord- oder Ostsee – inzwischen auch der Elbe – sind ausdrücklich

ausgeschlossen. „Die Situation zeigt, dass Versicherer sich vor echten Risiken gerne drücken. Wir

brauchen zügig eine politische Lösung, bei der der Staat konkrete Vorgaben für eine faire und

solidarische Absicherung macht“, sagt Rehmke.

Betroffene des Ostseehochwassers von 2023 können ihre Fälle kostenlos und unverbindlich vom

BdV prüfen lassen. Für die Musterfeststellungsklage sind mindestens 50 vergleichbare Fälle

erforderlich. Unterstützer*innen können zudem mit zweckgebundenen Spenden helfen, die

Prozesskosten zu decken.

© PixabayVersicherung

www.assekuranz-info-portal.de

14.10.2025 

Seite 1 von 1

https://www.bundderversicherten.de/de/presse/pressemitteilungen/keine-entschaedigung-nach-ostseehochwasser-verbraucherschutzorganisationen-pruefen-sammelklage-m4009.html
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Zwei Jahre nach dem Ostseehochwasser: Versicherte stehen im Regen

